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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Ustert
Mitgliedern der gcsezzcbenden Räthe der helvetischen Republik.

Band II. X». I.XXII. Lnzern, den i2.Hormmg i?b>s.

Vollziehttttgsdirektorinm.
Beschluß vom 23, Januar.

Das Vollziehungsdirektorium nach 'Anhörung des
Berichts seiner sinister des Innern und der Polizei,
über den Mißbrauch, dessen sich einige fremde Krämer
oder Hausirer, der Gesetze vom iy. und 29. Oktober,
und seiner Beschlusse vom 3. und 17. December 1793.
schuldig macheu;

Nach Anhörung der Aussagen, ans welchen er-

hellet, daß Fremde unter dem Vorwande des Verkaufs
von Waaren falsche Gerüchte ausstreuen, und das
Volk in Aufruhr zu bringen suchen;

In Erwägung, daß das Gesez vom 19. Oktober
alle Künste, Handwerke und Gewerbszwcige, die aus
die Eicherheil des Lebens, der Gesundheit und des
Eigenthums einigen Einfluß haben können, unter die
Aussicht der Polizei lege, und dabei die alten Gesetze,
so weit sie diese Sicherheit zum Zwecke haben, in ihrer
Kraft bestehen lasse;

In Erwägung, daß die Freiheit des Hande's sich

nicht bis auf einen solchen Grad ausdehnen kann, daß
Betrug, Verfälschung von Gcwtcht und Maas, Aus-
späherei und Aufwieglung des Volkes dadurch begun
siigct werden können;

In dcr Absicht also, die Freiheit und das Eigen-
thum dcr Bürger durch die zwekmassigsten und den
oben angeführten Gesetzen und Beschlüssen angemessenste
Mitlei zu schern,

beschließt:
1. Sollen alle Arten von Hausiren nnd kleinem

den Beruf als Krämer oder Hausirer zu treiben, muß
sich mit einem Patent von der Municipalität seines
Wohnortes versehen, worinn sein bürgerlicher Stand
od r sein Jusasscnrecht anerkennt, sein Geburtsort,
sein gewöhnlicher Aufenthalt und sein Beruf angezeigt
wird. Dieses Patent muß von der Verwaltungskam-
mer visirt, und von dem Utbcrbringcr unterzeichnet
sehn.

Z. Er ist schuldig, dieses Patent der Municipal!-
tät, oder in deren Ermanglung de n Agen «u des Orts
jeder Gemeinde, wo er seine Waaren feil zu bieten
Willens ist, vorzuweisen. Diese so!! sein Gewicht und
Maas untersuchen, am Fuß des Patents ihr Visa nebst
dem Datum beisetzen, und es in em dazu bestimmtes
Verzeichnis eintragen. Di^es Patent soli sur ein Jahr
laag gültig seyn.

4. Einem Auslander oder Fremden kann kein Pa-
tcnr ercheilt werd n; und jeder Fremde Hausirer, Kes-
sclfltcker, Zinngiesscr, Wezstcinlràmer, Theríakkràmer,
Schleifer w., oder welche Benennung er immer haben
mochte, der nach dem im ersten Artikel angezeigten
Termin im Lande herumziehen wird, um Gewerb zu
treiben, soll angehalten und dem Distriktsgericht über-
liefert werden, welches die in den alten Gesetzen auf
den unerlaubten Handel vorgeschriebene Strafe über
ihn verhängen wird. Uebcrdieß soll er mit einem Paß-
pon, in welchem die Oerter, durch die er zu passiren
schuldig ist, benannt sind, und den der Distriktsoorsteher
ihme ausfertigen, hcrgegen denjenigen, den dieser her-
gcbrachr, zurükbehalten soll, durch den kürzesten Weg
über die Gränzen dcr Republik gewiesen werden.

^ 5. Im Fall er sich eines Betruges oder gegenre-
Handverkauf, sowohl in den Städten als aus dem volutjonairer Handlungen durch Ausstreuung falscher
Lande, und die ohne aufgerichtete Kramläden, sondern Gerüchte oder schlechter gefährlicher Schriften oder
nur von Haus zu Haus geschehet», von dcm Augen-P-rch Handlungen, die das Volk aufrührisch zu machen
blicke dieser Publikation an, die auf den 20. Februar > abzwcckea, schuldig machen würde, soll er nach der
fcstgesezt ist, den Fremden vessoten seyn; hcrgegen; Schwere seines Verbrechens, vor denen rechtmâssigen
wird selbiges den Bürgern nnd An esessencn n Helve-!Gerichten denunzirt, und im lezten Falle von dem oft
tien und den fränkische» Bürgern unter folgenden Be. ssenckichen Ankläger vor dem Kantonsgericht angeklagt
dingnissen gestattet: jwerden, welches nach Vorschrift des Gesetzes vom

2. Iedcr helvetische Bürger, oder der durch das 5. November 179g. wider ihn verfahren soll.
Gest tz vom 29. Oktober und den Beschluß vom 17. Dec. I 6. Jeder fremde Kaufmann oder Krämer, der die
als ein helvetischer Jnsaß anerkannt und Willens ist, ^helvetische Markte oder Messen besuchen will, ist schul-



àig, dor der Municipalität des Dries, wo diese gehal-
ten werden, sich zustellen, und nebst der Vorweisung
seines Paßports, durch das Zeugniß von zwei, durch
ihre Rechtschaffenheit und Bdrgerstnn wohl bekannter
helvetischer Bürger, sich bekannt zu machen.

7- Die Municipalität soll sodann befugt seyn, ihm
Erlaubniß zu Aufrichtung eines Ladens, die aber nur
für die Messe oder Markt deffelbigen Ortes gültig seyn
kann, zu ertheilen. In dieser Erlaubniß muß der Name
dieses Fremden sein Geburtsort, die Art der Waaren
mit denen er handelt, und die Namen der Bürger, die
sich als Zeugen für ihn gestellt, angezeigt seyn.

8. Soll, im Fall er die in dem 6. Artikel vorge-
schriebenen Formaliraten nicht beobachtet, nach Vor-
schrift des 4. Artikels wider ihn verfahren werden.

y. Auch die helvetischen Hausirer sollen im Ueber-
tretungsfall des 2. und z. Artikels vor die Distrikts-
gerichte gezogen, und über die in den alten Gesetzen
auf unerlaubten Handel bestimmte Strafe, auch ihres
Patents verlustig seyn.

10. Die Minister des Innern und der Polizei sind
mit der Ausführung dieses gegenwärtigen Beschlusses,
jeder für den ihn betreffenden Theil, beauftragt.

Ministerium der äussern Angelegenheiten.

Der Minister der äußern Angelegenheiten in Paris
an den Iustizuumster daselbst, vom 2. Nivose,
7. Jahr.

Der bevollmächtigte Minister der helvetischen Re-
publik hat mir, mein lieber College, eine Petition zu-
geschikt, um einem Schweizerbürger das Eigenthum
zu sichern, das ihm von einem unserer Corsaren ge-
nommen worden.

Der B. Per. Dav. Favre von Moudon, in
Helvetien, kam auf einem dänischen Schiffe mit eini-
gen Waaren aus Indien zurük. Da selbiges von ei-
nem Corsar weggenommen worden, so wurde es in
der ersten und zwciren Instanz für eine gute Prise
erklärt, aber dennoch wurde durch diese zwei Urtheils-
sprüche das Eigenthum des reisenden Schweizers wohl-
dedächtiich von der Prise ausgenommen. Dieser Theil
des Urlheilspruches ist von dem Kaper angegriffen wor-
den, der sich auf Cassation versehen hat. — Das Ver-
fahre» der ersten Richter ist der Billigkeit und den
Traktaten angemessen, da die Schweizer, Kraft der
Zwischen beiden Republiken bestehenden Convention,
gleich den am meisten begünstigten Nationen bchan-
delt werden sollen. Nun verlieren aber, zufolge unsern
Verträgen mit dem Großherrn und den Fürsten in der
Barbarei, die Waaren von befreundeten Nationen auch
auf feindlichen, und noch weniger auf neutralen Schis-
fen jene Eigenschaft keineswegs; folglich muß dem
reisenden Schweizer sein Eigenthum wieder erstattet
werden. Um dem Kassationsgericht über die Natur

ldec kommerzial und politischen Verhältnisse Helvetians
mit Frankreich keinen Zweifel übrig zu lassen, lade
ich sie ein, dem Commissar des Vollziehungsdirskto-
riums bei diesem Gerichtshof zu erkennen zu geben,
daß die Klausel, die die Schweizer den begünstigte-
sien Nationen gleichstellt, ein unüberwindliches Hin-
Scrnisi gegen die Kassationsforderung des Kapers des
dänischen Schiffes ist.

Unterzeichnet: Ch. Man. Talleyrand.

Der Justi.minister an den Commissär des
VoliíîchmMdireêtvrinms bei dem Kassatt-
onsqerichtshof, s. Pluviôse, (-4 Januar.)
7. Jahr.-

Bürger!
Ich habe Ihnen den 17. Brumaire (7. Nov.)

ein Mémoire nebst einem Brief von dem bevollmach-
tigten Minister der helvetischen Republik zu Gunsten
des Pct. Dav. Favre, eines waatiandischen Schwei-
zcrs zugesch-kt, der dermalen gegen die Kaper von
dem Schiff le Nantais, vor dem Kassationsgerichk in
einem Prozeß begriffen ist, da sie ihm die Waaren, die
er als Reisender auf dem dänischen Schiff Bornhslm
bei sich hatte, streitig machen.

Nun haben neue, bestimmtere und stärkere Motive,
von Seite des bevollmächtigten Ministers der helveti-
schen Republik auch neue Verwendungen zu Gunsten
dieses »nglüklichen Reisenden erzeuget, der, nachdem
er in Indien das Schiksal der Franken getheilt, Muth
genug hatte, ihre Freiheit öffentlich zu fordern, und
sie mit Geldvorschüssen auf Unkosten seines eigenen
Interesse und seines Vermögens zu unterstützen.

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten,
der von dem helvetischen Minister dringend dazu aus-
gefodcrt worden, schreibt mir so eben, um mich ein-
zuladen, dem Kassationsgericht die.Natur der com-
merzial- und politischen Verhältnisse Helveticas mit
Frankreich, so wie auch die Klauseln und Conventionen
zwischen beiden Republiken zu Sinne zu rufen, die
nicht gestatten, daß die Rechte dieses Verbündeten
miskannt werden.

Ich übersende Ihnen die Abschrift semes Brie-
fts, und ersuche Sie, selbige dein Kassanonsgmcht
unter Augen zu legen, und was von ihrem Amt ab-
hangt, zur Beschleunigung einer EntsihePung beizn-
tragen, deren Urgenz durch den erzwungenen und kost-
bare» Auftnthalt des ungiüklichen Reisenden, der sie

verlangt, erfordert wird.
Unterschrieben: La m b rechts.

Gleichlautend mit der Copie, die der B. Pet. Dav.
Favre der helvetischen Gesaudschast in Paris
übergeben hat.

Bouff, Secr. des Ministers.


	Vollziehungsdirektorium

